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Art. 1 § 173 FinStrG
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.03.2025

Stirbt der Beschuldigte vor Eintritt der Rechtskraft des Erkenntnisses (der Strafverfügung), so ist das Strafverfahren

einzustellen. Stirbt der Bestrafte nach Rechtskraft des Erkenntnisses (der Strafverfügung), so geht die Verbindlichkeit

zur Entrichtung von Geldstrafen, Wertersätzen und Kosten nicht auf die Erben über.

In Kraft seit 01.01.1986 bis 31.12.9999
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